
Herzlich willkommen

zur Bürgerversammlung

am Samstag, 18.04.2026



Agenda

1. Ehrungen

2. Bürgerstiftung 
Steinach/Welschensteinach

3. Ausblick Haushalt bis 2030

4. Fragen und Anregungen



TOP 1

Ehrungen



TOP 2

Bürgerstiftung 
Steinach/Welschensteinach



Warum eine Bürgerstiftung?

•Errichtung einer steinachweiten 

gemeinnützigen Einrichtung

•zur Förderung von Projekten gemeinnütziger 

Art und des bürgerschaftlichen Engagements



Gemeinnützige Zwecke

• Jugend- und Altenhilfe

• Kunst und Kultur

• Erziehung und Bildung

• Sport und Gesundheit

• Heimatpflege, Heimatkunde, Brauchtum

• Bürgerschaftliches Engagement zugunsten o. g. Zwecke

• Internationale Gesinnung, Völkerverständigung

• Unterstützung hilfsbedürftiger Personen i.S. § 53 AO



Förderung lokaler Projekte

Beispiele:

•Unterstützung von Kultur- und Sportvereinen

• Förderung von Musik- und Sportunterricht oder 

Jugendfreizeiten

•Unterstützung von Initiativen der Seniorenarbeit

•Unterstützung von Menschen in akuten Notlagen



Gründungsvoraussetzungen

• Mindestkapital 200.000 €

• Verfassen einer Satzung, Definition des Stiftungszwecks

• Anerkennung durch das Regierungspräsidium Freiburg

zusätzlich:

• Feststellung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt, 
damit Zustiftungen und Spenden steuerlich absetzbar sind.



Entstehung der Stiftung

Die Gründungsstifter (ab 2.500.-- €)

• beschließen die Gründung und die Satzung

• bestimmen den ersten Vorstand

• bestellen die ersten Mitglieder des Stiftungsrats



Entstehung der Stiftung

Der Vorstand

• reicht die Satzung beim Regierungspräsidium ein.

•Das Regierungspräsidium prüft die Satzung und das 

Vermögen.

•Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt die 

Anerkennung der Stiftung.



Was passiert mit dem 

Stiftungsvermögen

• Das Stiftungsvermögen wird entsprechend der Satzung und 

vom Vorstand zu beschließender Anlagerichtlinien angelegt.

• Die Mittelverwendung erfolgt ausschließlich aus den 

Erträgen.

• Die Erträge sind zeitnah zu verwenden.

• Die Verwendung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftsplan.



Organe der Stiftung 

•Der Stiftungsvorstand = Leitungsorgan

•Der Stiftungsrat = Aufsichtsorgan

• Stifterversammlung 
• Kein Organ im rechtlichen Sinne 



Stiftungsvorstand

•mindestens 5-7 Personen

•möglichst beide Ortsteile vertreten

• Amtszeit 3 Jahre, Wiederwahl möglich

• führt die Geschäfte

• Vollzug der Beschlüsse des Stiftungsrats

• Vertretung nach außen



Aufgaben des Vorstands

• Verwaltung des Stiftungsvermögens

• Erstellung einer Anlagenrichtlinie

• Erstellung des Wirtschaftsplans

• Berichterstattung und Rechnungslegung

• Erstellung des Jahresabschlusses



Stiftungsrat 

•mindestens 5, höchstens 9 Personen

• Amtszeit 5 Jahre, Wiederwahl möglich

•Wahl und Überwachung des Vorstands



Aufgaben des Stiftungsrats

• die Wahl der Mitglieder des Vorstands

•Genehmigung der vom Vorstand vorzulegenden 
Anlagerichtlinien

•Genehmigung des Wirtschaftsplans

• Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstands



Die Stifterversammlung

• umfasst Stifter und Zustifter

• Stimmrecht haben Stifter und Zustifter, die mindestens 

2.500 € gestiftet haben

• soll 1x jährlich stattfinden

• erhält Rechenschaft über die Bewirtschaftung des 
Stiftungsvermögens und die Verwendung der Stiftungsmittel

• wählt die Mitglieder des Stiftungsrates

• kann Vorschläge zur Erfüllung der Stiftungszwecke machen



Jeder Beitrag zählt

• Jeder Betrag trägt dazu bei, das notwendige 
Stiftungskapital aufzubringen.

•Wer beispielsweise 100,00 Euro einzahlt, ist auch 
Gründungsstifter.  (falls gewünscht Nennung auf Homepage 
möglich)

Allerdings:

Stimmberechtigung in der Stifterversammlung und Nennung 
auf der Stiftertafel erst ab einem Betrag von 2.500,00 Euro.



Haben Sie Fragen ?



TOP 3

Ausblick Haushalt bis 2030



Gesamtergebnishaushalt 2026 - Erträge
Summe: 12.182.500 €

Gemeindesteuern
22%

Einkommen/Umsatz-
steuer
28%

Finanzausgleich
22%

Zuweisungen/
Zuschüsse

7%

Auflösung Investitions-
zuschüsse

2%

Gebühren/Entgelte
14%

Zins/Konzessions-abgabe
1%

aktivierte Eigenleistung
1%



Abschreibungen

12%

Verwaltung/

Betrieb

25 %

Umlagen

24 %

Personal-

ausgaben

18 %

Zuweisungen

Zuschüsse

17%
Zinsen

1%

Gesamtergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen

Summe: 12.529.000 €















Haben Sie Fragen ?



TOP 4

Fragen und
Anregungen



Herzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit 


